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:AUSSER HALB

Sondersieche

Schleifsteintrager, welsche Kramer und Hausierer mit Strohhtten

«Randgruppen und Aussenseiter - mit besonderer Beriick-
sichtigung der alten Stadt St.Gallen>: So lautete die Uber-
schrift einer offentlichen Vorlesung, die Stadtarchivar
Ernst Ziegler Anfang Jahr an der Universitidt St.Gallen
hielt. Zieglers historischer Ansatz beleuchtet jene Berufs-
und Volksgruppen in der ehemaligen Reichsstadt und
Republik St.Gallen, die an den Rand der Gesellschaft
gedrangt, verfemt und verfolgt wurden. Dazu gehdrten
neben den Aussitzigen auch Juden, Fliichtlinge, Arme und
Bettler sowie Hehammen, Frauenwirte, Scharfrichter und
Totengrdber. Im Folgenden werden drei Berufsgruppen
angesprochen: Frauenwirte und Dirnen, Bader und Barbie-
re sowie Zirkusvolk und Vaganten.

von Ernst Ziegler

FRAUENWIRTE UND DIRNEN

Fiir die Stadt St.Gallen konnte Stiftsarchivar Karl Wegelin (1803 -1856)
in seinen Notizen zur Topographie der Stadt St.Gallen bereits fiir 1397
ein Frauenhaus belegen. Der friiheste bisher bekannte Hinweis auf
den Standort eines solchen «Etablissements» steht in einer Urkunde
von 1431, in welcher Frik Stiidli, Biirger von St.Gallen, seinen Garten
vor der Stadt, «<zwiischen der gemainen Frowen Hus und der Vorstat
Graben», an Rudolf Mok verkauft.

Nach Angaben und Hinweisen aus spdterer Zeit lag das Frauen-
haus in der Gegend der Augustinergasse, in der sogenannten Iravor-
stadt, jenem Teil der Stadt, der nach dem Stadtbrand von 1418 mit
einer neuen Stadtmauer befestigt wurde. Es gab in vermutlich noch
ein anderes Frauenhaus - in unmittelbarer Ndhe des Klosters, das sich
dort vielleicht wahrend der Appenzeller Kriege (1403 -1408) eingeni-
stet hatte. Als ndmlich 1426/27 Eglolf Blarer aus Konstanz Abt des
Klosters St.Gallen wurde, bemiihte er sich «um den inneren Aufbau
des Klosters» und stellte die Konventsgebdude, die unter dem schwe-
ren Stadtbrand von 1418 gelitten hatten, wieder instand.

Die «Chronik» erzdhlt, nachdem Abt Eglolf in das Gotteshaus ge-
kommen sei, habe er ein zerstreut, elend, lieblos Ding vorgefunden,
weder Korn noch Geld noch Geldswert, auch wenig Gottesdienst, und
es habe das Gotteshaus hinten und vorne allenthalben um und um
offen gestanden und war kein Zaun und nichts darum. Es glich einem
Gemeinwerk, d.h. einer Allmend. In der Pfalz befand sich das «fro-
wenhus», wo die «frowenwirtt» und andere spielten und jassten, wie
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man denn in diesen Hausern zu tun pflegte. Abt Eglolf begann dann
- wie gesagt - Ordnung zu schaffen: Er fing an das Kloster abzu-
schliessen und zu bezdunen «und war das frowen hus vertrieben».

In diesen Zusammenhang gehoren die entsprechenden Stellen in
der Beschwerdeschrift des Abts Ulrich R6sch (Abt von 1463 bis 1491),
wo unter «Item gros Beschwerd und Ursachen jn der Statt Sant Gal-
len» steht: Leichtfertige Leute und liederliche Frauen, die sich immer
in der sogenannten <Freiheit> (Gebiet um die Zeughausgasse) auf-
hielten, wiirden Leute erstechen und nur vom Besten essen und trin-
ken und durch das Kloster auf und ab laufen wie es ihnen beliebe.
Das Kloster werde iiberlaufen mit derartigem Volk, mit Pfaffen, Mon-
chen, Freiheitbuben, leichtfertigen Frauen und tollen Leuten. Ferner
wiirden auch «die frowen jn dem frowenhus in das closter nachtz
pfiffen und umbher schnurren».

Uber die Frauenhiuser iibte der Rat der Stadt die Kontrolle aus.
Der Frauenwirt, unter dessen Aufsicht das betreffende Haus stand,
musste samt seiner «Wirtin» einen Eid leisten, sich bestimmten Vor-
schriften unterwerfen sowie Steuern und Zinsen bezahlen. Landes-
herren und Stadtobrigkeiten waren oft gerne bereit, mit dem Ertrag
der Frauenhduser ihre Einnahmen zu mehren, «indem sie die Hauser
entweder in Pacht gaben oder durch einen stddtischen Beeideten ver-
walten liessen».

FRAUENWIRTE

Der Frauenwirt {ibte einen «verfemten Beruf» aus und gehorte zu den
«unehrlichen Leuten». Und weil das Gewerbe eines Frauenwirts wie
das des Scharfrichters nicht als ehrbar galt, waren es in der Regel
Fremde, die diesen Beruf ausiibten. Aus dem 15. und 16. Jahrhundert
sind gut ein halbes Dutzend Namen von Frauenwirten bekannt, die
in St.Gallen gewirkt haben.

Was die Unehrlichkeit anbelangt, so sah der Rechtshistoriker Carl
Moser-Nef einen Hinweis auf das Unehrenhafte im Gewerbe des Frau-
enwirts in einem Ratsprotokoll-Eintrag vom 21. Juni 1519, als ein ge-
wisser Martin Salzmann mit zwei Henkern, vermutlich Bernhart
Spengler von Konstanz und Caspar Vollmer, in Konflikt geriet. Zum
Streit war es unter anderem gekommen, weil Meister Caspar den Salz-
mann fiir einen Frauenwirt hielt. Als Salzmann sagte: «Ich bin ein
from man, lgg wer du syest!», zog der Henker vom Leder, und es kam
zu einer Schldgerei. Den Henkern wurden allerlei «Schltterlig» an-
gehdngt: «keyben», «schelme», «diebshenker» und Buben (Schldtter-



lig = Schimpfnamen, Cheib = Leichnam, Aas, Gegenstand der Ver-
achtung, wie Siech = Aussatziger, kranker Mensch). Letztlich ging es
wohl darum, dass ein rechtschaffener Biirger nicht fiir einen Frauen-
wirt gehalten werden wollte und dass zwei Henker der Meinung wa-
ren, mehr zu sein als ein Frauenwirt.

Mit der «Unehrlichkeit» der Freudenhauspachter wird es sich ver-
halten haben wie mit jener der Dirnen, die nach Werner Danckert
«nicht auf der untersten Stufe der Unehrlichkeit» standen. In Namen
wie freie Tochter, schone, liebe, gute Fraulein usw. tritt eher Wohl-
wollen zutage; daneben werden sie aber mit Scheltworten belegt: val-
schiu, iibeliu Wip, veile Frouwen, Biibinnen u.a. - Diese Ambivalenz
in der Beurteilung gilt auch fiir den Frauenwirt, wenn wir erfahren, dass
er in Uberlingen sogar der Patriziergesellschaft angehéren konnte.

BADER

Wenn vom Bader die Rede ist, miisste eine Kulturgeschichte des Ba-
dens und eine Geschichte der 6ffentlichen Badstuben der Stadt St.Gal-
len vorangestellt werden. Auf beides kann hier nicht eingegangen
werden - so wenig wie auf das schone Thema Sauberkeit und Rein-
lichkeit in fritheren Zeiten.

Wir beschéftigen uns fiir diesmal nur mit dem Bader, mit dem Ba-
deknecht, der das Bad zubereitete und die Badegdste bediente. Er war
in der Regel Inhaber oder Pachter einer Badestube und betdtigte sich
nicht selten auch als Barbier und Chirurg, griff also auch «in das Ge-
biet der niedern Medicin hiniiber». In der Stadt St.Gallen gab es in
fritheren Zeiten verschiedene Badanstalten, beispielsweis‘e das Neu-
bad beim Portnerhof in der Ndhe des Klosters, das Lochlibad am Obe-
ren Graben und das Badehaus bei Limmlisbrunnen. In diesen und an-
deren Badestuben wurde ein vielfiltiger Service angeboten. Uber den
eigentlichen Zweck, ndmlich die Bader, steht im Stadtsatzungsbuch
von 1673, kein Bader solle pro Woche mehr als dreimal Bad halten,
sondern in der Regel nur am Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Damals gab es offensichtlich bereits «Bdder in der Biirger Hause-
ren». Die Biirger, die solche Privatbdder besassen, durften - ausser
wdhrend Pestzeiten - nur «ihr Hausgesinde, Kinder, Briider und
Schwestern» darin baden lassen. Nebst dem Genuss eines Wasser-
oder Heissluftbades konnte der Badhausbesucher sich den Kopf wa-
schen sowie Haare und Bart schneiden lassen. Schropfen, zur Ader
lassen, Zdhne ziehen sowie Wunden, Geschwiire und gebrochene
Glieder behandeln - das alles besorgten Bader, Barbierer, Scherer und

«Mit hoher Bewilligung» durfte 1818 Madame Victoire Padovani, «Lie-

ferantin der Menagerie Sr. Majestét Ludwig des XVI. und von Sr. jetzt le-

benden Majestét privilegiert» in St.Gallen ihren Elefanten Baba zeigen.

Im Gasthof <Zum Hecht> konnte man ihn «von 9 Morgens bis Abends 8

Uhr» besichtigen und seine Kunststiicke bewundern.

Chirurgen in ihren Stuben. Trotz dieser niitz-
lichen Vielseitigkeit stand der Bader «so
ziemlich auf der untersten Sprosse der sozia-
len Leiter», und bis weit ins 19. Jahrhundert
hinein blieben seine Hantierungen anrtichig.

Beim Studium von «Eid und Ordnung der
Chirurgen, Barbierern und Badern» aus den
Jahren 1644 und 1673 taucht die Frage auf,
warum Bader unter den unehrlichen Berufen
figurieren. Zusammen mit Chirurgen und
Barbierern gehorte der Bader ndmlich zu den
vereidigten stddtischen Beamten, die ihren
Beruf nach einer umfangreichen und sorgfal-
tig ausgearbeiteten Ordnung ausiibten.

Eine mogliche Erklarung soll mindestens
versucht werden: Seit altersher galten die Ba-
destuben als «Herbergen der Leichtfertig-
keit», d.h. die Badestuben waren oft Bordelle
und der Bader fungierte zugleich als Frauen-
wirt. Beide Geschlechter badeten gemeinsam
- meistens nicht aus hygienischen, sondern
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aus gesellschaftlichen Griinden. Im Mittelal-
ter war das Baden - wie einst bei den Romern
- ein «Freudenspiel»: «Wiltu ein Tag froelich
sein? Geh ins Bad!» Das Baden als geselliger
Zeitvertreib, in den Bddern allergattig ero-
tisch-sexuelle Freiheiten - und der Bader und
sein Gesinde nahmen teil, waren sogar oft
daran schuld und kamen mit den sittenpoli-
zeilichen Vorschriften der Obrigkeit in Kon-
flikt. Dazu kommt die Sache mit den
brauchtiimlichen Bddern an der Fasnacht, im
Friihling, zur Sommersonnenwende sowie
mit den Braut- und Seelenbddern. Hier tiber-
nahm der Bader oft «altheidnische Kultfunk-
tionen», was ihn gegeniiber der Kirche in
Schwierigkeiten brachte.

Weil der Bader sozial etwa auf der Stufe
des Frauenwirts stand, waren es ebenfalls oft
Fremde, welche diesen Beruf ausiibten. So war
der Bader schliesslich «anriichig», «ehrlos»
oder «unehrlich» nicht nur wegen seiner Tatig-
keit, sondern auch aufgrund seiner Fremd-
heit.

ZIRKUSVOLK

UND VAGANTEN

Der Frauenwirt und seine Frauen waren Aus-
senseiter, meistens Fremde, gehdrten aber
doch irgendwie zur damaligen Gesellschaft;
sie bildeten eine Randgruppe und iibten ein
«unehrliches» Gewerbe, einen «verfemten»
Beruf aus. Ahnlich verhielt es sich mit den
Badern. Zu den Aussenseitern zdhlten seit
dem Mittelalter die Aussdtzigen und die Ju-
den sowie alles herumziehende Volk wie
Bettler, Hausierer, landfahrende Leute.

Nun machte nicht nur dem Abt von
St.Gallen, sondern auch dem Rat der from-
men Reichsstadt und Republik St.Gallen in
friiheren Zeiten vagabundierendes Volk viel
zu schaffen. Neben Seiltinzern, Gauklern,
Marionetten- und Taschenspielern, Narren-
possentreibern, Elephantenhaltern, Baren-
fiihrern und dergleichen «Zirkusvolk», kamen
immer wieder auch Bettler, fremde Hand-
werksgesellen, Arzte, Salbenschreier und
Zahnbrecher, fahrende Studenten, Markt-
schreier, Hausierer, Zigeuner, Landfahrer und
dhnliche «Vaganten» fiir ein paar Tage in un-
sere Stadt. Sie alle waren keine gern gesehe-
nen Gaste, lebten sie doch meist in elenden
Verhiltnissen, oft abseits der frommen Pfade
des gesitteten Biirgertums und ohne christli-
che Grundsatze und Moral. Dauernd von ei-
nem Ort zum andern unterwegs, waren sie in
den Augen der Obrigkeit und Biirgerschaft
ein steter Anlass zu Unsicherheit, zu Gefahr
und Argernis. Und da sich auch «Mordbren-
ner, Rauber und andere Verbrecher, falsche
Monche, verwilderte Soldner, Gebrandmark-
te aller Art» und derlei wilde Burschen, denen
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vieles zuzutrauen war, unter dem fahrenden Volk befanden, hatten
Biirger und Rat sich wohl in acht zu nehmen.

Man suchte also nicht nur alle Gauner, Diebe und Banditen, Zi-
geuner, Heiden und Lotterbuben, Séldner und Dirnen, sondern z.B.
auch Seiltdnzer und dhnliche Artisten von der Stadt fern zu halten.
Die Entscheidung, ob Schausteller und Spielleute in der Stadt auf-
treten durften oder nicht, lag beim Rat, der jedes Gesuch fiir einen
Auftritt in der Stadt behandeln musste. Darum enthalten die Rats-
protokolle, die seit 1477 wohlverwahrt im Stadtarchiv in der «Vadia-
na» liegen, eine Fiille derartiger Eintrdge: Diese fahrenden Kiinstler
und Schausteller brachten den Menschen friiherer Zeiten (die - hor-
ribile dictu - ohne Fernseher, Fussball, Skirennen und Tennis ihr
Leben fristen mussten) mit bescheidenen Freuden Abwechslung in
ihren Alltag, und herumziehende Hausierer und Kramer hielten viel
niitzliche Waren feil, um die die drmeren Leute dankbar waren.

Es wdre lohnend, sich einmal {iber den «kulturellen» oder «ideel-
len» Wert des «Zirkusvolks» und der «Vaganten» Gedanken zu ma-
chen: Brachten diese Aussenseiter der Gesellschaft auch Nutzen oder
richteten sie tatsdchlich bloss Schaden an? Die uns zur Verfligung ste-
henden Quellen sind meistens obrigkeitliche Dokumente. Wir kennen
also vorwiegend die Sicht der hohen Obrigkeiten (Abt, Konvent, Rat,
Biirgermeister), sind somit einseitig informiert. Nun gibt es leider
kaum Archivalien, welche die andere Seite dokumentieren, mit denen
wir Aussenseiter, Randgruppen und Unehrliche von einem anderen
Blickwinkel aus betrachten kénnten. Denn Randstdndige haben we-
nig geschrieben und falls sie schrieben, hat sich kaum etwas erhal-
ten. (Im Stadtarchiv St.Gallen liegt eine «Lebensbeschreibung» von
Zacharias Spengler (1768-1832), einem «grossen Betriiger»; er war
von St.Gallen gebiirtig, soll sich aber «mehrentheils in Graubiinden»
aufgehalten haben.)

Je langer man sich mit dem Thema Randgruppen, Aussenseiter
und «unehrliche Leute» beschaftigt, um so schwieriger wird eine ge-
naue Etikettierung. Wie bei den Hexenprozessen muss auch hier im-
mer wieder und von Fall zu Fall {iberlegt werden. Sowohl zeitlich wie
ortlich gibt es Unterschiede und Verschiedenheiten. Angehorige von
Randgruppen miissen keine Aussenseiter sein, Aussenseiter keine «un-
ehrlichen Leute», und unter den sogenannten «unehrlichen Leuten»
gab es vermutlich manch’ grundehrliche Seele - ehedem und heute!

Ernst Ziegler, 1939, ist seit 1971 Stadtarchivar in St.Gallen

Barenflhrerin, Augsburger Flugblatt aus dem 16. Jahrhundert.

Bilder: Stadtarchiv St.Gallen.
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Mitmachen. Gewinnen. Mitrocken. Und so geht’s: Den Wettbewerb
findet ihr auf den Schiitzengarten-Open-Air-Bierdeckeln in eurem - %
Restaurant/Lokal. Dort erfahrt ihr alles weitere. Oder ihr surft im Internet SCl\ﬁtle[\g&Ytel\
auf unsere Homepage www.schuetzengarten.ch. Auch dort konnt ihr

am Wettbewerb teilnehmen. Viel Gliick! Noch was: Die Verlosung findet am 31.5.2001 statt.  Ein vortreffliches Bier.




	Sondersieche : Schleifsteinträger, welsche Krämer und Hausierer mit Strohhüten

